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krafttreten der neuen Verfassungsbestimmung am 1. Januar 1968 durch-

zuführen, sofern die Stimmbürger die politischen Rechte der Frau aner-
kennen.

In der zweiten Lesung am 12. Dezember 1966 wurde eine neue Be-

Stimmung in die Vorlage aufgenommen, wonach stimmberechtigte Frau-
en bis zum Erlass neuer Vorschriften des Wahl- und Gemeindegeselizes
über die Stimmpflicht wohl berechtigt, nicht aber verpflichtet sein sollen,

an den Gemeindeversammlungen teilzunehmen. Das bedeutet, dass die

Frauen bei Fernbleiben von aer Gemeindeversammlung die dafür ange--
setzte Busse von Fr. 1.— nicht bezahlen müssten. Die Vorlage wurde mit
SO gegen 22 Stimmen verabschiedet, um in dieser Form den Stimmbür-i

gern unterbreitet zu werden.
Die Freisinnig-demokratische Partei des Kantons Schaffhausen hat |am

26. April 1967 mit 47 gegen 5 Stimmen für die Frauenstimmrechtsvor-

läge die Ja-Parole herausgegeben. Eine vorgängige Probeabstimmung un-

ter den an der Parteiversammlung anwesenden Frauen ergab 41 gegen 1

Stimme für die Einführung des Frauenstimmrechts.

Aufgeschlossene Glarner
An der Landsgemeinde vom 7. Mai 1967 wurde über eine Aenderung der

Kantonsverfassung befunden, wonach das aktive und passive Wahl- und

Stimmrecht der Frauen in Kirchen-, Schul-, Fürsorge- und Waisenamts-

fragen in allen Gemeinden eingeführt werden soll. Mit diesem mit'39
gegen 32 Stimmen zustandegekommenen Beschluss ging der Landrat
über den Antrag des Regierungsrates hinaus, der die Einführung dieses

partiellen Frauenstimmrechtes für die Gemeinden fakultativ erklären
wollte. Nicht einverstanden war der Landrat auch mit einer Wartefrist
von zehn Jahren für Frauen, 'die erst durch Verheiratung Schweizerbür-

gerinnen geworden sind. An der Landsgemeinde 1961 war ein ähnlicher

Antrag noch mit grossem Mehr abgelehnt worden, sechs Janre später
zeigten sich die Glarner aufgeschlossener und stimmten dem partiellen
Stimm- und Wahlrecht der Frau zu. v

Schrittweises Vorgehen in Basel-Land
Am 3. April 1967 hat der Baselbieter Landrat einen neuen Verfassungs-

artikel gutgeheissen, welcher lautet:
,,Schweizerbürgerinnen können auf dem Wege der Gesetzgebung als

stimmberechtigt und als in Behörden und Beamtungen wählbar erklärt
werden."

Die Abstimmung über diese Verfassungsrevision ist aut den 4. /wm
7967 festgesetzt worden. Wird die Vorlage angenommen, so muss .da

in Basel-Land das obligatorische Gesetzesreferendum besteht — min-
destens noch einmal abgestimmt werden, um irgendwelche politischen
Frauenrechte zu verwirklichen.
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